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Sanierung der Wirtschaftswegebrücke über den Jeckenbach in Verbindung mit 
dem Ausbau der K 65 in der OD Kappeln 
 
 
Beschlussvorlage: 
 
Die Ortsdurchfahrt der K 65 in Kappeln soll in den Jahren 2017/18 auf Basis der im 
Kreisausschuss vorgestellten Planungen vollständig ausgebaut werden und die verkehrliche 
Gesamtsituation in Kappeln durch ergänzende Maßnahmen an der L 373 verbessert werden. 
Im Sinne eines durchgängigen Ausbaus wurde dazu bereits in einem ersten Bauabschnitt die 
Kreisstraßenbrücke über den Jeckenbach in den Jahren 2014/2015 vollständig erneuert.  
Der Ersatzneubau dieser Brücke konnte nur mittels einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt 
durchgeführt werden.  
Während der damaligen Bauphase erfolgte die zweckmäßigste Umfahrung der Baustelle 
über die Gemeindestraße „Im Brühl“, den sich anschließenden Wirtschafsweg und 
schließlich über die Wirtschaftswegebrücke über den Jeckenbach bis zur Landesstraße L 
373. 
Für den in Kürze anstehenden Ausbau der Kreisstraße ist eine identische Umfahrungslösung 
zu erwarten. 
Auf Grund der nachweislichen Mehrbelastung der Wirtschaftswegebrücke durch den 
Umfahrungsverkehr, v.a. aber durch die Belastung von schwereren Fahrzeugen, hat sich der 
Zustand dieser Brücke derart verschlechtert, dass eine Sperrung für alle Verkehrsarten 
erforderlich geworden ist.  
Vor diesem Hintergrund hat die Ortsgemeinde Kappeln ein Fachgutachten beauftragt, um 
das Schadensbild detailliert zu erfassen und verschiedene Sanierungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Gemäß Erläuterungsbericht des Sachverständigenbüros Neu vom  
01.06.2017 stellt sich als wirtschaftlichste Lösung das Aufbringen einer lastverteilenden 
Betonplatte über dem vorhandenen Brückenbogen heraus. Die geschätzten Gesamtkosten 
belaufen sich dabei auf ca. 78.000 €. 
 
Unter Bezugnahme auf die voran dargestellten verkehrlichen Mehrbelastungen der 
Wirtschaftswegebrücke hat die Ortsgemeinde Kappeln über die Verbandsgemeinde 
Lauterecken-Wolfstein einen Antrag auf Bezuschussung der Brückensanierung an den 
Landkreis Kusel gerichtet. Weitere Fördermöglichkeiten aus allgemeinen oder 
themenspezifischen Förderprogrammen des Landes bestehen nicht. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, auf Grund der durch den Straßenausbau der K 65 induzierten 
Mehrbelastung der Wirtschaftswegebrücke  eine Zuwendung i.H.v. 15 v.H. der 
Sanierungskosten (ca. 12.000 €) an die Ortsgemeinde Kappeln zu gewähren. 
 
Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushaltsjahr 2017 unter dem Titel „Ausbau der  
K 65 OD Kappeln“ zur Verfügung. 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss beschließt, dass sich der Landkreis Kusel vor dem Hintergrund der 
durch den Ausbau der K 65, OD Kappeln entstandenen und entstehenden Mehrbelastung 
der Wirtschaftswegebrücke über den Jeckenbach an deren Sanierung mit 15 % der 
Gesamtkosten beteiligt. 
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